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Waldflächen

Vorwald

Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe

Naturnaher Bach

Offene natürliche und naturnahe Felsbildungen

Unbefestigter Weg

Staudenfluren

Bahnanlagen

Mauern/Ufermauern

Blocksteinsatz

Wabenplatten

Flächen im Bestand:

Verwendete Unterlagen:

Ingenieurbüro Lampe, Baderberg 7, 09699 Frankenberg 

Genehmigungsplanung  08/2018

Hochwasserschadensbeseitigung 06/13, Sanierung Wanderwege und Brücken im Lützeltal

A 1- Wiederherstellung temporär beanspruchter Flächen

und Erstbegrünung von Bodenflächen

Rasenansaat mit gebietsheimischem Saatgut, z.B. Landschaftsrasen Regio

(Ursprungsgebiet 20 - sächsisches Löß- und Hügelland), Liefernachweis:

http://www.saaten-zeller.de/regiosaatgut/ug-20

A 2 - Sohlstrukturierende Maßnahmen und fachgerechte Wiederherstellung des

Gewässerbettes:

- Profilierung der Sohle  mit vorhandenem Sohlsubstrat unter Ausbildung einer

Niedrigwasserrinne

- Einbau  mehrere Störsteine in das Bachbett in unregelmäßigen Abständen unter

Ausnutzung der gesamten Sohlbreite  (mind. 1 Stein/lfm), die Steine müssen so

dimensioniert sein, dass sie über den Mittelwasserspiegel hinausragen (20 bis 30 cm über

Sohle) und der Strömung entsprechend Stand halten (LMB 40/200), Absenkung gegen die

Strömung zur Vermeidung von Treibgutanlandungen

A 3 - Rückbau von Sohl- und Uferverbauungen unterhalb Bauwerk G5

Rückbau von zwei Sohlschwellen im Bachbett unterhalb von Bw G5 (1 m lange Schwelle

aus Steinplatten, eine mit Kanthölzern eingefasste, ca. 5 m lange und bereits z.T. erodierte

Schwelle aus Pflastersteinen)

Rückbau einer ca. 10 m langen maroden Ufermauer und Herstellung eines bindemittelfreien

Blocksteinsates

A 1

A 2

A 3

Erläuterungen Landschaftspflegerische Maßnahmen:

V 1 - Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen

V 2 - Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stofflichen

Beeinträchtigungen

- Baumschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 / RAS-LP4

- Tabuzonen bzgl. der Inanspruchnahme waldbestockter Flächen

-  Tabuzonen im Bereich der tangierten FFH-Lebensraumtypen

V 3 - Beseitigung von Vegetationsbeständen außerhalb der Reproduktionszeit der Fauna

(Oktober bis Februar, bei Höhlenbäumen von November bis Februar)

V 4 - Schutzvorkehrungen zur Vermeidung baubedingter Individuenverluste

- Durchführung der Fällung der im Baufeld stehenden Höhlenbäume  unter

  naturschutzfachlicher Begleitung

- Abriss der einzelnen Brückenbauwerke außerhalb der Brutzeit (März bis September) bzw.

Verbledung der Brücken im Bereich der Widerlager mittels engmaschigen Netzen

- Für Arbeiten im Gewässer während der Schonzeiten ist eine Ausnahmegenehmigung

erforderlich. Betroffene Fließgewässerabschnitte sind unmittelbar vor der Anlage von

Baustraßen, Fangedämmen oder anderen Eingriffen in das Gewässerprofil mittels

Elektrobefischung abzufischen.

V 5 - besondere Schutzmaßnahmen bei Hochwassergefahr

V 6 - getrennte Gewinnung, sachgerechte Lagerung und fachgerechter Wiedereinbau von

Oberboden

V 1

Vermeidungsmaßnahmen (gem. Maßnahmeblätter LBP-01-02)

V 2

V 3

V 4

V 5

V 6

V 7

V 8

V 9

V 7 - Herstellung von Ufersicherungen unter Beachtung ökologischer Aspekte

- Anpassung/ Sicherung der - Uferböschungen ist mittels Blocksteinsatz großformatiger Steine

- Verzicht auf Betonbettungen, offenen Fugen im Bereich der Ansichtsflächen

V 8 - Erstbegrünung

Rasenansaat mit gebietsheimischem Saatgut gem. Maßnahme A 1

V 9 - ökologische Baubegleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

Ausgleichsmaßnahmen (gem. Maßnahmeblätter LBP-01-02)

A 3 - Rückbau von Sohl- und Uferverbauungen oberhalb Bauwerk G2

- Rückbau der vorhandene Uferbefestigung aus Beton-Wabenplatten

- Verzicht auf Uferverbau und Zulassen einer natürlichen Uferdynamik

- Ausbau des linksufrig heranführende Drainagesammlers auf ca. 30 lfm

A 4 - Anlage von Totholzbiotopen

Ablagerung der Wurzelstöcke der im Bereich der Bauwerke zu rodenden Gehölze als

Totholzbiotopstrukturen an geeigneten Standorten im angrenzenden Waldbestand auf den

Grundstücken des Vorhabensträgers

A 5CEF - Schaffung von Ersatzbrutmöglichkeiten für baumhöhlenbewohnende Vogelarten

Anbringung von 6 Singvogelkästen (Typ 1B, oval, der Firma Schwegler oder baugleicher Art)

Ausrichtung südostexponiert in mind. 3 m Höhe (mittels Alunagel)

A 6CEF - Schaffung von Ersatzbrutmöglichkeiten für Vogelarten der Fließgewässer

Anbringng von jeweils zwei Wasseramsel-/Gebirgsstelzennistkästen unter dem Tragwerk der

Brücken auf Höhe Brückenachse und unmittelbar über der Niedrigwasserrinne (jeweils ein  Kasten

ist mit dem Einflugloch nach unten, der zweite mit dem Einflugloch zur Seite anzubringen)

A 7CEF - Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse

Anbringung von insgesamt 9 Fledermauskästen vom Typ 2 FN der Firma Schwegler oder

baugleicher Art (selbstreinigend)

Die Fledermauskästen sind als 3er-Gruppe in geringer Entfernung zueinander (< 50 m) ost- bis

südexponiert in mind. 4 m Höhe mittels Alunagel anzubringen. Es ist auf einen freien An- und

Abflug zu achten, d.h. vor und unterhalb der Kästen dürfen sich keine Äste befinden

Ausgleichsmaßnahmen (gem. Maßnahmeblätter LBP-01-02)

A 4

A 5 CEF

A 6 CEF

A 7 CEF

A 8 - Anlage einer Gehölzpflanzung heimischer Baum- und Straucharten im Lützeltal

- Anlage einer geschlossenen Gehölzfläche mit heimischen Baum- und Straucharten des

Auwaldes (Schwarzerle, Gemeine Esche, Hasel, Gemeiner Schneeball, Eingriffliger Weißdorn,

Pfaffenhütchen)

- Pflanzung in Gruppen zu 3 bis 5 Stück einer Art im Dreiecksverband, Pflanzabstand 1,5 x1,5 m

- Abdecken der Pflanzscheiben mit Rindenmulch oder Holzhäcksel

- Forstliche bzw. gebietsheimische Herkünfte und sind zu berücksichtigen

A 9 - Pflanzung einer Baumreihe entlang des Wanderweges im Lützeltal

Pflanzung einer Baumreihe aus Bergahorn (Hochstamm)

- Pflanzabstand der Hochstämme mind. 1,5 m zum Wanderweg und mind. 5 m zueinander

- Pflanzscheiben sind mit Mulch abzudecken

- Sicherung mit Baumverankerung (Zweibock) sowie einen Fegeschutz für den Stammbereich

E 1- Teichsanierung im Lützeltal, vgl. Lageplan LBP-10-04

- Entlandung eines Kleinteiches durch Beräumung der auf dem Teichgrund aufliegenden

Faulschlammschicht

- Erneuerung Teichdamm und Absperrbauwerk (Herstellung Mönch mit Grundablass und

Notüberlauf)

A 9

E 1

V 9

ökologische Baubegleitung des

Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

V 1

Minimierung der Inanspruchnahme

wertvoller Biotopstrukturen

V 2

Schutz wertvoller Biotopbereiche vor

baubedingten mechanischen und

stofflichen Beeinträchtigungen

V 3

Beseitigung von Vegetationsbe-

ständen außerhalb der

Reproduktionszeit der Fauna

V 5

besondere Schutzmaßnahmen bei

Hochwassergefahr

V 6

getrennte Gewinnung, sachgerechte

Lagerung und fachgerechter

Wiedereinbau von Oberboden

V 4

Schutzvorkehrungen zur Vermeidung

baubedingter Individuenverluste

V 7

Herstellung von Ufersicherungen unter

Beachtung ökologischer Aspekte

A 1

Wiederherstellung temporär 

beanspruchter Flächen

und Erstbegrünung von Bodenflächen

A 2

Sohlstrukturierende Maßnahmen und

fachgerechte Wiederherstellung des

Gewässerbettes

A 3

Rückbau von Sohl- und Ufer-

verbauungen unterhalb Bw G 5

A 8

Anlage einer Gehölzpflanzung heimischer

Baum- und Straucharten im Lützeltal

A 9

Pflanzung einer Baumreihe entlang des

Wanderweges im Lützeltal

A 4

Anlage von Totholzbiotopen

E 1

Teichsanierung im Lützeltal

A 5CEF

Schaffung von Ersatzbrutmöglichkeiten

für baumhöhlenbewohnende Vogelarten

A 7CEF

Schaffung von Ersatzquartieren für

Fledermäuse

V 4

Schutzvorkehrungen zur Vermeidung

baubedingter Individuenverluste

V 7

Herstellung von Ufersicherungen unter

Beachtung ökologischer Aspekte

A 2

Sohlstrukturierende Maßnahmen und

fachgerechte Wiederherstellung des

Gewässerbettes

V 4

Schutzvorkehrungen zur Vermeidung

baubedingter Individuenverluste

V 7

Herstellung von Ufersicherungen unter

Beachtung ökologischer Aspekte

A 2

Sohlstrukturierende Maßnahmen und

fachgerechte Wiederherstellung des

Gewässerbettes

V 4

Schutzvorkehrungen zur Vermeidung

baubedingter Individuenverluste

V 7

Herstellung von Ufersicherungen unter

Beachtung ökologischer Aspekte

V 8

Erstbegrünung

A 2

Sohlstrukturierende Maßnahmen und

fachgerechte Wiederherstellung des

Gewässerbettes

A 6CEF

Schaffung von Ersatzbrutmöglichkeiten

für Vogelarten der Fließgewässer

A 6CEF

Schaffung von Ersatzbrutmöglichkeiten

für Vogelarten der Fließgewässer

V 8

Erstbegrünung

V 4

Schutzvorkehrungen zur Vermeidung

baubedingter Individuenverluste

V 7

Herstellung von Ufersicherungen unter

Beachtung ökologischer Aspekte

A 2

Sohlstrukturierende Maßnahmen und

fachgerechte Wiederherstellung des

Gewässerbettes

Stützmauer aus Naturstein

Palisaden (Beton)

Steinschüttung mit natürlichem Sohlsubstrat

Trittsteine (Störsteine)

Umgrenzung der baulichen Maßnahmeflächen

Sonstige Erläuterungen:

A 3

A 3

Rückbau von Sohl- und Ufer-

verbauungen oberhalb Bw G 2
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